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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.09.1998

Norm

EG-RL 97/55/EG - vergleichende Werbung 397L0055 Art3

Rechtssatz

Zur Erreichung der Harmonisierung des Lauterkeitsrechts sind die der Richtlinie zugrundeliegenden Wertungen bei der

gebotenen richtlinienkonformen Auslegung der nationalen Normen auch schon vor Ablauf der mit 30 Monaten

bestimmten Umsetzungsfrist (Art 3 RL 97/55/EG) zu beachten.
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